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Verbindliche Anmeldung zur Teilnahme am Offenen Ganztag  
für Schülerinnen und Schüler der Grundschule Jürgenohl 

 
 
 

3. und 4. Klassen 
 

      Schuljahr:  _________________             1. Halbjahr               2. Halbjahr 
 
 
1. Angaben zum Kind 

Name: 
 

 
 

Vorname: 
 

 

Klassenstufe: 
 

 3. Klasse                     4. Klasse  
(Bitte die Klassenstufe angeben, die Ihr Kind jetzt besucht!) 
Klasse:  

Wohnort: 
    Goslar          oder ________________________________ 

Fahrschüler/ -in: 
    nein                       ja       Taxi      Bus      Selbstfahrer 

Wegeerlaubnis für 
Angebote externer 
Kooperationspartner 

   hiermit erteilt        nicht erteilt* 

* Wird eine Wegeerlaubnis 
nicht erteilt, kann Ihr Kind an 
externen Angeboten nicht 
teilnehmen. 

 
2. Erziehungsberechtigte 

 

Name 
 
 

Vorname berufstätig 
 ja      nein 

alleinerziehend 
 ja      nein 

 
Erziehungsberechtigter 
 

Name 
 
 

Vorname berufstätig 
 ja      nein 

alleinerziehend 
 ja      nein 

 
3. Teilnahme am Mittagessen an den Ganztagen 
 

Teilnahme:  ja   nein Eine Teilnahme am Mittagessen ist 
ausdrücklich erwünscht! 

 
Nahrungsmittelallergien: 
 

 ja 
welche: 
 

Vegetarier: 
 

 ja 
 

 

Muslimische Schülerin/ 
Schüler: 

 kein Schweinefleisch 
 

Ich/ Wir verpflichte/n mich/uns das Essensgeld innerhalb der ersten 14 Tage des lfd. Monats 
zu bezahlen. 
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4. Zur Wahl des Ganztages 
 
An welchen Tagen möchten Sie Ihr Kind für den Ganztag anmelden?  
 
Eine nachträgliche Änderung der Wochentage während des Halbjahres können wir nur in besonders 
begründeten Ausnahmefällen vornehmen! 
 
BITTE ANKREUZEN! 
 
Mein Kind soll 
an folgenden 
Tagen am 
Ganztag 
teilnehmen:    

 
MONTAG 

 
DIENSTAG 

 
MITTWOCH 

 
DONNERSTAG 

 
FREITAG 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Die Angebote hängen zu Ihrer Information ab 20. Juni im Eingangsbereich aus. Die Wahl der AG 
erfolgt wie im letzten Halbjahr durch die Kinder bei der Klassenlehrerin/dem Klassenlehrer! 
 
Wenn Sie Ihr Kind für den Ganztag angemeldet haben, besteht Anwesenheitspflicht bis 15.30 Uhr! 
Ein frühzeitiges Verlassen der Betreuungsgruppe vor Ende der Zeit ist aus Gründen der Aufsicht 
und Personalplanung verständlicherweise nicht möglich. In dringenden Ausnahmefällen ist Ihr Kind 
bei einer Nichtteilnahme am Ganztag rechtzeitig bei der Klassenlehrkraft schriftlich abzumelden. 
  
Verbindliche Anmeldung 
 
Hiermit melde/n ich/wir mein/unser Kind verbindlich zur Teilnahme am Ganztag an. Die 
Anmeldung gilt für das gesamte Halbjahr. Die Elternhinweise zur Nutzung des Ganztagsangebotes 
an der Grundschule Jürgenohl habe/n ich/wir gelesen und erklären uns damit einverstanden. 
 
 
 
Goslar, den ____________________________  _____________________________________________________________ 
                        Unterschrift Erziehungsberechtigte/r 
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Nutzung des Ganztagsangebotes an der Grundschule Jürgenohl 
- Elternhinweise - 

 
1. Diese Elternhinweise zur Nutzung des Ganztagsangebotes an der Grundschule Jürgenohl sind 

Bestandteil der verbindlichen Anmeldung.  
 

2. Bitte entscheiden Sie zum Anmeldetermin, für welche Wochentage Sie Ihr Kind zum Ganztag 
anmelden. Ich weise ausdrücklich darauf hin, dass eine nachträgliche Änderung der Wochentage,  

             z. B. weil der Wunsch besteht, an einem besonderen Nachmittagsangebot teilzunehmen aus  
             organisatorischen Gründen nicht gewährt werden kann! 
 

3. Das Essensgeld ist bis zum 15. d. lfd. Monats im Sekretariat der Schule in bar zu bezahlen. Bereits 
entrichtetes Essensgeld kann ausschließlich nur dann zurückgezahlt werden, wenn Ihr Kind ohne 
Unterbrechung über den Zeitraum von zwei Wochen innerhalb eines Monats fehlt. Im Einzelfall 
sprechen Sie uns bitte an. 
   

4. Die Angebote finden überwiegend in unserem Schulgebäude oder auf unserem Schulgelände statt. 
Einzelne Angebote z.B. mit Kooperationspartnern finden in deren Räumlichkeiten oder auf deren 
Gelände statt. In der Regel werden die Kinder von einem Mitarbeiter/einer Mitarbeiterin begleitet. 
Sollte es aus personellen Gründen notwendig sein, dass Ihr Kind einen schulnahen AG-Ort ohne 
Begleitung eines Erwachsenen aufsuchen muss, werden Sie darüber in Kenntnis gesetzt. Durch 
entsprechendes Ankreuzen auf dem Wahlbogen können Sie eine Wegeerlaubnis allgemein erteilen. 
Ohne die Wegeerlaubnis kann Ihr Kind an externen Angeboten eventl. nicht teilnehmen. In jedem 
Fall ist Ihr Kind auf dem Weg zu/von den Veranstaltungsorten der Kooperationspartner über den 
Gemeindeunfallversicherungsverband (GUVV) versichert.  
 

5. Für die Tage, an denen Ihr Kind für den Ganztag angemeldet ist, besteht regelmäßige 
Teilnahmepflicht. Eine Beurlaubung kann nur in besonderen Ausnahmefällen mit Begründung 
erfolgen. Ihr Kind ist für den Nachmittag automatisch entschuldigt, wenn es morgens aus 
Krankheitsgründen nicht in der Schule gewesen oder eher entlassen worden ist. Wenn Sie Ihr Kind 
für den Ganztag anmelden, endet der  Schultag grundsätzlich nach den Angeboten um 15:30 Uhr.  
Es ist nicht möglich, Ihr Kind nur bis zur Hausaufgabenzeit am Ganztag teilnehmen zu lassen.  
 

6. Bitte geben Sie die Anmeldebögen fristgerecht zum genannten Termin im Sekretariat ab oder 
reichen Sie diese über die Klassenlehrkraft Ihres Kindes zurück. Nach Terminablauf eingehende 
Anmeldungen können nicht mehr berücksichtigt werden.  
 

7. Nach Ablauf des Anmeldetermins erfolgt die Zusammenstellung der Kursangebote für das jeweils 
kommende Schulhalbjahr. Danach wählen die Kinder ihre Angebote aus. Die Kurseinteilung erfolgt 
so rechtzeitig, dass die Angebote mit Beginn des neuen Schulhalbjahres genutzt werden können.   
 

8. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass Kinder berufstätiger Eltern oder alleinerziehender 
Erziehungsberechtigter bei der Vergabe von Ganztagsplätzen bevorzugt werden. Sollten aus 
räumlichen, personellen oder finanziellen Gründen weniger Ganztagsplätze als nachgefragt zur 
Verfügung stehen, erfolgt die Vergabe durch Losentscheid. Sollte Ihr Kind nicht aufgenommen 
werden können, weil mehr Anmeldungen vorliegen als Ganztagsplätze zur Verfügung stehen, 
erhalten Sie einen schriftlichen Bescheid.  
 

9. Kinder, die das soziale Miteinander maßgeblich stören, können von der Ganztagsbetreuung 
ausgeschlossen werden. Ein Widerspruchsrecht besteht nicht. 
 

10. Ein Abmelden vom Ganztagsangebot während des laufenden Schulhalbjahres ist nur in ganz 
besonderen Ausnahmefällen möglich und muss schriftlich mit Begründung erfolgen. Die 
Entscheidung trifft die Schulleitung. 
 


